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Im Reglement Videoüberwachung der Gemeinde Horw vom 13. März 2008 ist die Überwa-
chung, Nutzung und Berichterstattung wie folgt festgelegt: 
 
Art. 3.3 
Jährlich wird in einem öffentlich zugänglichen und angekündigten Bericht festgehalten: 
a) wie viele Videoüberwachungsinstallationen bereits bestehen. 
b) wie viele und welche Videoüberwachungsinstallationen seit dem letzten Bericht neu errich-

tet wurden und in welchem Umfang personelle und finanzielle Mittel für Errichtung und  
Betrieb der Installationen aufgewendet werden. 

c) wie viele und welche Videoüberwachungsinstallationen abgebaut wurden. 
d) ob und inwiefern die Installationen den Zweck, zu dem sie errichtet wurden, tatsächlich  

erreichen. 
 
In Horw besteht eine Videoanlage. Mit dieser Videoanlage, bestehend aus acht Kameras, wer-
den die beiden provisorischen Gebäude (Palazzine) an der Schulhausstrasse 12 überwacht. 
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 2020 2021 2022 2023 
Anzahl Videoüberwachungsanlagen 1 1 1 1 
Neue Videoüberwachungsanlagen keine keine keine keine 
Abgebaute Videoüberwachungsanlagen keine keine keine keine 
Installationen und Zweck erreicht ja ja ja ja 
Ereignisse und Vorkommnisse keine keine 1 keine 
Finanzielle Mittel und personelle Ressourcen gering gering gering gering 

 
Es ist zu keinen Ereignissen oder Sachbeschädigungen in diesem Gebiet gekommen. Letzte-
res dürfte mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Folge der präventiven Wirkung der Überwa-
chungsanlage sein. 
 
Für den Betrieb der bestehende Videoanlage mussten keine personelle und nur marginale fi-
nanzielle Mittel aufgewendet werden. 
 
Zusätzliche Videoanlagen in öffentlichen Gebäuden wurden keine installiert. 
 
 
Horw, 23. Januar 2024 / Martin Kopp, Leiter Immobilien und Sicherheit 
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